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1. Anwendungsbereich / Geltungsbereich
1.1 Allen Angeboten, Vereinbarungen und Leistungen von GTÜ-AS 

liegen unsere nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB) zugrunde, sofern nicht im Einzelfall etwas anderes verein-
bart wird.

1.2 Die AGB gelten gleichermaßen für Verbraucher und Unternehmer. 

Person, die den Vertrag zu einem Zweck abschließt, der weder ih-
rer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zu-
gerechnet werden kann (§ 13
eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Per-
sonengesellschaft, die bei Abschluss des Vertrages in Ausübung 
ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt 
(§ 14 Abs. 1 BGB).

1.3 Unsere AGB gelten ausschließlich. Zusätzliche, entgegenstehende 
oder von unseren AGB abweichende Geschäftsbedingungen eines 
Auftraggebers werden nicht Vertragsbestandteil, sofern sie nicht im 
Einzelfall von uns ausdrücklich schriftlich bestätigt worden sind.

1.4 Unsere AGB gelten auch für künftige Aufträge des Auftraggebers. 
1.5 Entgegenstehende, zusätzliche oder abweichende Abreden der 

Parteien zu diesen AGB werden nur Vertragsbestandteil, wenn die-
se schriftlich durch die GTÜ-AS bestätigt werden. Dies gilt auch für 
die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses.

1.6 Rechte, die GTÜ-AS nach den gesetzlichen Vorschriften oder nach 
sonstigen Vereinbarungen über diese AGB hinaus zustehen, blei-
ben unberührt.

2. Vertragsschluss
2.1 Anfragen des Auftraggebers per Post, Telefax, E-Mail, Telefon oder 

auf sonstige Art und Weise sind unverbindlich. Sie stellen lediglich 
eine Aufforderung an GTÜ-AS dar, dem Auftraggeber ein verbindli-
ches Angebot auf Abschluss eines Vertrags zu unterbreiten.

2.2 GTÜ-AS unterbreitet dem Auftraggeber auf Grundlage seiner 
Angaben ein schriftliches Angebot über die von GTÜ-AS zu erbrin-
genden Leistungen. Das Angebot ist für GTÜ-AS verbindlich. Der 
Vertrag kommt zustande, wenn der Auftraggeber das Angebot in-
nerhalb von zwei Wochen nach Erhalt oder sofern in dem Angebot 
eine längere Annahmefrist bestimmt wird, innerhalb dieser Annah-
mefrist, per Post, Telefax oder E-Mail gegenüber GTÜ-AS an-
nimmt. Im Einzelfall kommt der Vertrag auch dadurch zustande, 
dass GTÜ-AS dem Auftraggeber ein Angebot telefonisch oder 
mündlich unterbreitet und der Auftraggeber dieses annimmt. 

2.3 Auftragsänderungen und -ergänzungen sowie Nebenabreden 
bedürfen der schriftlichen Bestätigung von GTÜ-AS.

2.4 Des Weiteren prüfen wir regelmäßig bei Vertragsabschlüssen und 
in bestimmten Fällen, in denen ein berechtigtes Interesse vorliegt, 
Ihre Bonität. Dazu arbeiten wir mit der Creditreform Stuttgart Strah-
ler KG, Theodor-Heuss-Str. 2, 70174 Stuttgart, zusammen, von der 
wir die dazu benötigten Daten erhalten. Zu diesem Zweck übermit-
teln wir Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten an die Creditreform. 
Weitere Informationen zur Datenverarbeitung bei Creditreform er-

-
Informationen gem. Art. 14 EU- www.creditreform-
ORT.de/EU-DSGVO.

3. Widerrufsrecht
3.1 Als Verbraucher haben Sie ein Widerrufsrecht. Die Voraussetzun-

gen und Rechtsfolgen des Widerrufsrechts ergeben sich aus nach-
stehender Widerrufsbelehrung.

Widerrufsbelehrung

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von 
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 
vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (GTÜ Anla-
gensicherheit GmbH, Vor dem Lauch 25, 70567 Stuttgart) mit-
tels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter 
Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu 
widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mittei-
lung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Wider-
rufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs:
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlun-
gen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkos-
ten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus erge-
ben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns ange-
botene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich 
und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzah-
len, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei 
uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir das-
selbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion 
eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser 
Rückzahlung Entgelte berechnet.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Wider-
rufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Be-
trag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem 
Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses 
Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Ver-
gleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienst-
leistungen entspricht.

- Ende der Widerrufsbelehrung -

4.         Leistungen von GTÜ-AS
4.1   GTÜ-AS wird die vereinbarten Leistungen entsprechend dem    

anerkannten Stand der Technik und unter Beachtung der zum Zeit-
punkt des Vertragsschlusses geltenden Vorschriften durchführen. 
Bei der Prüfung, ob Cybersicherheitsmaßnahmen dem zum Prüf-
zeitpunkt geltenden Stand der Technik für sicherheitsrelevante 
Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen entsprechen, folgt GTÜ AS 
den branchenüblichen Standards und den Beschlüssen des EK 
ZÜS. Eine vollständige Sicherheit vor Cyberangriffen kann hierbei 
nicht garantiert und bescheinigt werden

4.2 Der Leistungsumfang und die Leistungsentgelte von GTÜ-AS 
bestimmen sich ausschließlich nach dem Angebot von GTÜ-AS. 
Sollte sich bei Durchführung des Auftrags die Notwendigkeit zur 
Änderung des Auftragsumfangs und damit auch der Leistungsent-
gelte ergeben, so sind GTÜ-AS und der Auftraggeber gehalten, an-
gemessene Änderungen des Auftragsumfangs und der Vergütung 
wenigstens in Textform zu vereinbaren. Falls sich die Vertragspar-
teien nicht auf eine angemessene Änderung des Auftragsumfangs 
und der Vergütung einigen können oder falls aus diesem Grund ei-
ner Vertragspartei ein Festhalten am Vertrag nicht zugemutet wer-
den kann, so besteht für sie nach Ablauf einer angemessenen Frist
ein Kündigungsrecht. Die Kündigung muss wenigstens in Textform
erfolgen. Der Auftraggeber hat in diesem Falle eine angemessene 
Vergütung für die bis zur Kündigung erbrachten Leistungen von 
GTÜ-AS zu bezahlen. Treten im Rahmen der Prüfung Wartezeiten 
auf, die von der GTÜ-AS nicht verschuldet wurden, können diese 
dem Auftraggeber in Rechnung gestellt werden.

4.3 Die Parteien sind sich einig, dass GTÜ-AS keine bestimmten 
inhaltlichen Ergebnisse schuldet. Es ist allein in der Verantwortung
des Auftraggebers, aus den Prüfungsergebnissen von GTÜ-AS 
Schlussfolgerungen zu ziehen.

5. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
5.1 Der Auftraggeber ist verpflichtet, bei der sachgemäßen Durchfüh-

rung eines Auftrags durch GTÜ-AS in dem von ihr erbetenen an-
gemessenen Umfang mitzuwirken, ohne dass er hierfür eine Vergü-
tung beanspruchen kann. Dies gilt insbesondere für die Beistellung 
von eigenem Personal und Hilfsmitteln sowie für die rechtzeitige 
und vollständige Beibringung aller technischen Unterlagen und die 
Erteilung oder Einholung benötigter Auskünfte. Ferner gewährt der 
Auftraggeber GTÜ-AS zur Leistungserbringung während der übli-
chen Geschäftszeiten freien Zugang zu den zu prüfenden Anlagen.

5.2 Der Auftraggeber ist verpflichtet, GTÜ-AS auf alle Vorgänge und 
Umstände hinzuweisen, welche für die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung des Auftrags bedeutsam sein können. Die Auftragserbringung 
erfolgt unter der Voraussetzung, dass alle erforderlichen Revisi-
onsunterlagen und ggf. die letzten Prüfberichte inkl. der Anlagen-
schlüssel zur Prüfung vorliegen und der Sachverständige von einer 
orts- und sachkundigen Person in den Anlagen eingewiesen wird. 
Hierzu wird auf die gesetzlichen Pflichten des Betreibers nach dem 
ÜAnlG verwiesen.  

5.3 Falls der Auftraggeber seinen Mitwirkungspflichten gemäß 5.1 und 
5.2 nicht nachkommt, so ist er für alle sich daraus ergebenden 
Nachteile allein verantwortlich, es sei denn er hat die Verletzung 
der Mitwirkungspflichten nicht zu vertreten.

5.4. Sofern eine von der Zulassungsbehörde veranlasste außerordentli-
che Prüfung nach § 23 Absatz 2 ÜAnlG ausschließlich auf einem 
vom Auftraggeber zu vertretenden Verstoß zurückzuführen ist, so 
darf die GTÜ-AS dem Auftraggeber die von der Behörde festge-
setzten Kosten für die außerordentliche Prüfung in voller Höhe in 
Rechnung stellen.

6.         Fristen, Termine
Auftragsfristen und -termine sind nur verbindlich, wenn sie jeden-
falls in Textform vereinbart oder von GTÜ-AS jedenfalls in Textform
bestätigt sind. Die Auftragsfrist beginnt frühestens mit Vertrags-
schluss zu laufen. Falls der Auftraggeber Unterlagen oder Auskünf-
te beizubringen hat (vgl. 5.2), so laufen vereinbarte Fristen erst 
nach vollständiger Beibringung der Unterlagen oder Auskünfte. Auf-
tragstermine verschieben sich in angemessener Weise, wenn der 
Auftraggeber Unterlagen oder Auskünfte nicht rechtzeitig vollstän-
dig beibringt.

7. Preise, Rechnungsstellung, Zahlungsbedingungen
7.1 Für die von GTÜ-AS durchgeführten Aufträge sind die von ihrer 

genannten Preise, zu denen die jeweilige gesetzliche Mehrwert-
steuer zugerechnet wird, maßgeblich. Skonti werden nicht gewährt.

7.2 Im Falle größerer Aufträge oder bei Anfallen erheblicher Auslagen 
ist GTÜ-AS berechtigt, Teilrechnungen entsprechend dem bereits 
erbrachten Leistungsumfang zu stellen.

7.3 Rechnungen von GTÜ-AS sind innerhalb von 14 Tagen zu zahlen, 
sofern nicht ausdrücklich andere Zahlungsziele wenigstens in Text-
form vereinbart sind. Rechnungsbeträge sind, einschließlich der 
separat ausgewiesenen Mehrwertsteuer, ohne jeden Abzug zahl-
bar. Zahlungen durch Schecks, Wechsel oder durch Überweisung 
sind erst mit endgültiger Gutschrift erbracht. Alle damit verbunde-
nen Bankspesen oder sonstigen Kosten sind vom Auftraggeber zu 
tragen. 

7.4 Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Auftraggeber nur geltend 
machen, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsver-
hältnis beruht.

7.5 Im Falle von Zahlungsverzug schuldet der Auftraggeber, wenn er 
Unternehmer ist, Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten
über dem Basiszinssatz pro Jahr. Ist der Auftraggeber Verbraucher, 
so beträgt der Verzugszins 5 Prozentpunkte über dem Basiszins-
satz pro Jahr. GTÜ-AS ist es generell unbenommen, auch einen 
höheren Verzugsschaden nachzuweisen und geltend zu machen.   

7.6 Ist der Auftraggeber mit der Bezahlung von Rechnungen, auch 
Teilrechnungen, in Verzug, so kann GTÜ-AS die Durchführung 
bzw. die weitere Durchführung des Auftrags von der Bezahlung der 
Rechnung abhängig machen. Falls der Auftraggeber mit der Be-
zahlung einer Rechnung trotz Nachfristsetzung weiterhin in Verzug 

bleibt, so ist GTÜ-AS berechtigt, von laufenden Verträgen zurück-
zutreten und/oder sie zu kündigen und/oder neben der Erfüllung 
Schadenersatz zu verlangen.

8. Geheimhaltung, Verwendungszweck der Unterlagen
8.1 GTÜ-AS wird die ihr bei Auftragsdurchführung bekannt werdenden 

Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Auftraggebers geheim 
halten und deren Geheimhaltung durch die mit der Auftragsdurch-
führung beauftragten Personen sicherstellen. Dies gilt auch für 
GTÜ-AS zum Zwecke der Auftragsdurchführung schriftlich oder 
elektronisch übermittelten Unterlagen ebenso wie für das Ergebnis 
von Prüfungen und den Inhalt von Gutachten. Die Geheimhal-
tungspflicht erlischt, falls Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse 
oder sonstige vertrauliche Informationen allgemein bekannt oder 
leicht zugänglich werden, ohne dass dies durch schuldhaftes Ver-
halten von GTÜ-AS geschehen ist. Ferner erlischt die Geheimhal-
tungspflicht, wenn GTÜ-AS von Gesetzes wegen, per Verwal-
tungsakt oder sonstigem Rechtsakt oder durch gerichtliches Urteil 
dazu verpflichtet oder von einer Behörde aufgefordert wird, die ver-
trauliche Information zu offenbaren. Auf die für die ZÜS aufgrund 
gesetzlicher Regelungen geltenden Rechte und Pflichten, insbe-
sondere nach dem ÜAnlG, AwSV und ProdSG, beispielsweise be-
züglich Meldepflichten, Erfahrungsaustausch, Dokumentation und 
Datenschutz, wird hingewiesen.

8.2 GTÜ-AS ist gestattet, die ihr bei Auftragsdurchführung bekannt 
werdenden Erkenntnisse in dem Umfang zu sammeln, zu benutzen 
und weiterzugeben (soweit möglich und erforderlich in anonymisier-
ter Form), als dies zum internen und externen Erfahrungsaustausch 
gemäß geltenden Rechtsvorschriften erforderlich ist. 

8.3 GTÜ-AS ist berechtigt, von den ihr schriftlich und elektronisch 
überlassenen Unterlagen und erteilten Auskünfte zu Dokumentati-
onszwecken Kopien bzw. Aufzeichnungen zu fertigen und zu archi-
vieren. 

8.4 Bei Wahrnehmung ihrer Rechte gemäß vorstehenden 8.2 und 8.3 
wird GTÜ-AS die gesetzlichen Regeln für Datenschutz und Daten-
sicherheit beachten. 

8.5 Der Auftraggeber darf die ihm von GTÜ-AS übergebenen Prüfbe-
scheinigungen, Prüfberichte, Mängelerfassungen und Gutachten 
oder sonstige Dokumente nur zu dem Zweck verwenden, für den 
sie gemäß den Vereinbarungen bei Auftragserteilung ausgestellt 
worden sind. An den durch die GTÜ-AS erstellten Texten entsteht 
ein Urheberrecht der GTÜ-AS.

9. Mängelrechte
Soweit eine Werkleistung geschuldet ist und GTÜ-AS sie mangel-
haft erbracht hat, ist GTÜ-AS nach ihrer Wahl zur Nacherfüllung
durch Mängelbeseitigung oder durch Neuerbringung der Leistung 
berechtigt. Wenn die von GTÜ-AS gewählte Nacherfüllung fehl-
schlagen sollte oder sich aus Gründen, die GTÜ-AS zu vertreten 
hat, über angemessene Fristen hinaus verzögert oder GTÜ-AS zur 
Nacherfüllung nicht bereit oder in der Lage ist, kann der Auftragge-
ber unbeschadet etwaiger Schadens- oder Aufwendungsersatzan-
sprüche nach seiner Wahl den Mangel selbst beseitigen oder eine 
Herabsetzung der Rechnung oder die Rückgängigmachung des 
Vertrages verlangen, letzteres unter der Voraussetzung, dass die 
Pflichtverletzung von GTÜ-AS nicht nur unerheblich ist.

10. Verjährung
Die Verjährungsfrist für die Ansprüche des Auftraggebers beträgt 
ein Jahr. Sofern eine Werkleistung geschuldet ist und es sich bei 
der mangelhaften Leistung um einen Mangel bei einem Bauwerk 
handelt oder der Mangel in einem Werk besteht, dessen Erfolg in 
der Erbringung von Planungs- oder Überwachungsleistungen für 
ein Bauwerk besteht, beträgt die Verjährungsfrist fünf Jahre. Die 
Verjährungsverkürzung gilt nicht für die unbeschränkte Haftung von 
GTÜ-AS für Schäden aus der Verletzung einer Garantie oder aus 
der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, für Vorsatz 
und grobe Fahrlässigkeit und für Produktfehler oder soweit GTÜ-
AS ein Beschaffungsrisiko übernommen hat.

11. Allgemeine Haftungsbeschränkungen 
11.1      Die GTÜ haftet unbeschränkt 

- bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, 
- für die Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, 
- für Produktfehler,
- für übernommene Garantien,
- soweit GTÜ-AS ein Beschaffungsrisiko übernommen hat.

11.2 Für leichte Fahrlässigkeit haftet GTÜ-AS nur, sofern wesentliche 
Pflichten verletzt werden, die sich aus der Natur des Vertrags erge-
ben und die für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer 
Bedeutung sind. Bei Verletzung solcher Pflichten, Verzug und Un-
möglichkeit ist die Haftung von GTÜ-AS auf solche Schäden be-
grenzt, mit deren Entstehung im Rahmen dieses Vertrags typi-
scherweise gerechnet werden muss.

11.3 Eine weitergehende Haftung der GTÜ besteht nicht.
11.4 Die vorstehende Haftungsbeschränkung/-ausschluss gilt auch für 

die persönliche Haftung der Mitarbeiter, Vertreter, Organe und Er-
füllungsgehilfen der GTÜ.

12. Kündigung, Vertragsende
12.1 Ein Vertrag mit befristeter Dauer kann vor Ablauf der Laufzeit nur 

aus wichtigem Grund gekündigt werden. Ein Vertrag mit unbefriste-
ter Laufzeit kann mit einer Frist von drei Monaten zum 30. Juni oder 
zum 31. Dezember eines Jahres gekündigt werden. Das Recht der 
Parteien zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

12.2 Ein wichtiger Grund für eine Kündigung für den Auftraggeber 
besteht insbesondere dann, wenn GTÜ-AS die oben in 4.1 nieder-
gelegten Maßstäbe für die Auftragsdurchführung trotz schriftlicher 
Abmahnung verletzt. 

12.3 Ein wichtiger Grund für eine Kündigung durch GTÜ-AS besteht 
insbesondere dann, wenn der Auftraggeber seinen Mitwirkungs-
pflichten gemäß 5.1 und 5.2 trotz schriftlicher Abmahnung nicht 
nachkommt oder wenn er in unzulässiger Weise versucht, GTÜ-AS
zu einer Auftragsdurchführung zu veranlassen, welche gegen ge-
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setzliche oder sonstige Vorschriften verstößt, oder wenn der Auf-
traggeber trotz Nachfristsetzung in Schuldnerverzug bleibt (vgl. 
7.6). 

12.4  Der Ablauf der Befugniserteilung zugunsten der GTÜ-AS als ZÜS 
für den vertragsrelevanten Tätigkeitsbereich stellt einen weiteren 
wichtigen Grund für ein außerordentliches Kündigungsrecht dar.

12.5 Kündigt eine der Parteien diesen Vertrag aus wichtigem Grund, 
erhält GTÜ-AS die Vergütung für die bis zum Zeitpunkt der Ver-
tragsbeendigung erbrachten Leistungen nach den gesetzlichen 
Vorschriften. Entsprechendes gilt, wenn der Vertrag einvernehmlich 
aufgehoben wird. Weitergehende Ansprüche der Parteien bleiben 
unberührt.

12.6 Die Kündigung hat wenigstens in Textform zu erfolgen, im Falle 
einer Kündigung aus wichtigem Grund unter Angabe des Kündi-
gungsgrundes.

13. Schlussbestimmungen 
13.1 Für sämtliche Ansprüche aus oder in Zusammenhang mit diesem 

Vertrag ist Erfüllungsort der Sitz der GTÜ-AS, sofern nichts ande-
res vereinbart ist.

13.2 Alle Rechtsbeziehungen mit Auftraggebern unterliegen dem Recht 
der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des UN-
Kaufrechts ist ausgeschlossen.

13.3 Ist der Auftraggeber ein Kaufmann oder eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder öffentliche-rechtliches Sondervermögen, 
ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus der Ge-
schäftsbeziehung zwischen GTÜ-AS und dem Auftraggeber der 
Sitz von GTÜ-AS. Letzter ist es unbenommen, den Auftraggeber 
auch an jedem anderen zulässigen Gerichtsstand zu verklagen.

13.4 Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-
Streitbeilegung (OS) bereit. Die Plattform finden Sie unter 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Zur Teilnahme an einem Streit-
beilegungsverfahren bei einer Verbraucherschlichtungsstelle be-
steht keine Verpflichtung für die GTÜ-AS und hierzu ist die GTÜ-AS
grundsätzlich auch nicht bereit.

13.5 Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam oder undurchführ-
bar sein oder werden oder sollte eine Regelungslücke bestehen 
oder entstehen, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmun-
gen hiervon nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder undurch-
führbaren Bestimmung gilt diejenige wirksame oder durchführbare 
Bestimmung als vereinbart, die dem Zweck der unwirksamen oder 
undurchführbaren Bestimmung am nächsten kommt. Im Falle einer 
Lücke gilt diejenige Bestimmung als vereinbart, die dem entspricht,
was nach dem Zweck dieser AGB vereinbart worden wäre, sofern 
die Parteien die Angelegenheit von vorne herein bedacht hätten.


